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also thair common instrument, co-operated with these Societies with a view to
improving health, preventing illness and alleviating physical suffering.
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Nachdem in einer Eidgenössischen Volksabstimmung'vom 6, Juli d. j. das
Bupdesgesetz ùher. die Alters-,und Hinterlassenen^Verslcherung çur Annahme

gelangt war., sind in..Zusammenarbeit mit Vertretern aller Volkskr'eise die
iusführungsbos ircmungen ausgearbeitet uni .der.. Text der VpllzugsverOrdnung,
der nicht weniger als 219 Artikel, ùmfasst, ist nunmehr hokanntgagebcn worden,

Das. leset? unterscheidet zwei Kategorien, Tie obligatorisch und die
.freiwillig Ver sicher ton. /„.,.. /-
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Zu .den. obligatorisch Verslpjfcierton Aaslandschwalzern gehoben .jene
Schweizerburger»,. die., im Ausland fur. einen Arbeitgeber In der Schweiz tat ig

.....sind. und von diesem entlohnt werden (so auch die, Mitglieder der
schwelzeriseilen.diplomatischen .und konsul.ari.schen .Vertpetimgen in Ausland )*

Da grundsätzlich alle natürlichenJPersonen» die in der Schweiz ihren
zivil-rechtlichen Wphnsitz.:haven sowie, alle natürlichen Personen, die in der
Schweiz oino Erwerbstätig keit. ausüben, also, auçh'.Ausländer, obligatorisch
von der Versicherung erfasst werden,, mus st en vom Gesotz fur Personen, die
sich in bestimmten Eigenschaften in der, Schweiz aufhalten oder die die_
genannten'Voraussetzungen nur für eine verhältnismassig.kurze Zeit erfüllen,

^gewisse Ausnähmen vorgesehen werden, Die Vollzugsvercrdnung- führt diese
Ausnahmen im einzelnen auf, d. h,, sie nimmt gewisse Kategorien von der
.obligatorischen Versicherung-aus, so in er ster ,Linie Ausländer mit^
diplomatischen Vorrechten, (diplomatische und ^konsularische Vertretungen
internationale .Institutionen mit^Sitz „in a er. Schweiz usw») ferner Ausländer,
Staatenlose und Ausland Schweiz er, welche Ï, sieh .ausschliesslich zu Besuchs-,

Eeplenr,.. Stüdien-* oder sonstigen Ausbildung s zweck en in., der Scheiws
aufhalten, sofern sie in der Sphweiz keine, Erwerbstäbigkeit. .ausüben und keinen
Wohnsitz gründen. 2, in der Schweiz wahrend längstens drei aufeinanderfolgenden
Monaten eine Erwerbstatigkeit ausüben, sofern sie von einem Arbeitgeber im
Ausland entlohnt werdenr_ wie Eeisende Und Techniker • ausländischer Eirmen, oder
wenn sie lediglich bestimmte Auftrage auszuführen bzw. Verpflichtungen zu
erfüllen haben, wie_ Künstler, Art igten, and Experten^ 3» in der Scheiwz
wahrend insgesamt höchstens sechs Monaten im.palender jähr selbständig
erwerbstätig sind (Marktfâhrer,y Artisten und deren ausländische Arbeitnehmer).
4».zur Verrichtung bestimmter, saisonbedingter .Arbeiten in die Schweiz
einreisen,und sich hier höchstens .drei Wochen im Jahr aufhalten,^. In diese

.Kategorie gehören auch Ausländer und .Staa.teid.cse, die .in der.. Schweiz nur
.vorübergehend der Asylgewahrung teilhaftig, sind und keine Erwerbstätigkeit in
der. Schweiz^ ausüben, Eür Grenzgänger.'mit rnregalma,ssiger Erwerbstätigkeit
sowie, das .auf schweizerischen; .Schiffen tatige .ausländische Personal kann das
Eidgenössische Volkswirt'schaftsdepartement besondere Vorschriften erlassen.

- •' 1. - ' 1 •
• • :

• • " • - • -.
*

y
* '• f.!.

Ausi and schweiz er, .die In. der-oben aufgeführten Kategorie .der obligatorisch
Ver sicherten nicht, .angehören, können sich laut-Gesetz .freiwillig versichern

.lassen, wenn sie das .2.0, Altersjahr vollendet und das, 30. Altersjahr noch
nicht zurückgelegt haben». Um/beim Inkrafttreten des Gesetzes'in
demokratischer Weise allen Sehwe izerburgern, die gleichen .-Rechte zu gewähren,
ist vom Gesetz, die Ausnahmebestimmung gemacht worden, dass zum Zeitpunkt, wo
das Gesetz iii Kraft tritt, auch jene Auslandschweizer der Vei'sicherung
beitreten, können, die in diesem Augenblick wohl das, 30. Altersjahr, jedoch
picht das -65,. Alter s j.ahr. .zurückgelegt haben* ...-
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Wegen Raummangel Fortsetzung in '.der Machs ten. Kummer).
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